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Zweite Verordnung zur Bestimmung eines Gebietes als 
grenzüberschreitendes Gewerbegebiet im Sinne des Artikels 2 
Abs. 1 Nr. 6 des Abkommens vom 16. Juni 1959 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der 
Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie 
verschiedener sonstiger Steuern und zur Regelung anderer 
Fragen auf steuerlichem Gebiete 

 

 

 

Der Bundesrat hat in seiner 840. Sitzung am 20. Dezember 2007 beschlossen, der 
Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2 des Grundgesetzes zuzustimmen. 

 


